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Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde im Sommersemester 2025 von der Rechtswissen-
schaftlichen Fakultät der Universität Münster als Dissertation angenommen. Für 
die Veröffentlichung konnten Rechtsprechung und Literatur bis Mai 2025 syste-
matisch berücksichtigt werden, vereinzelt noch darüber hinaus. 

Dieses Vorwort möchte ich nutzen, um einer ganzen Reihe von Menschen zu 
danken, ohne die die Entstehung dieser Arbeit nicht möglich gewesen wäre. Zu-
allererst ist dies meine Doktormutter Prof. Dr. Bettina Heiderhoff, die mich in 
der Promotionszeit und auch bereits während meines Studiums stets uneinge-
schränkt unterstützt hat. Die Jahre meiner Anstellung an ihrem Lehrstuhl waren 
für mich eine unglaublich schöne und bereichernde Zeit, die mich fachlich und 
persönlich sehr geprägt hat und auf die ich sehr dankbar zurückblicke. Eine bes-
sere Förderung hätte ich mir für dieses Buch und für mich persönlich nicht wün-
schen können. Prof. Dr. Stefan Arnold danke ich herzlich für die zügige und 
sorgfältige Erstellung des Zweitgutachtens. 

Dem Direktorium des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internatio-
nales Privatrecht in Hamburg danke ich für die Aufnahme meiner Arbeit in diese 
Schriftenreihe. Zudem danke ich dem Institut und dem Verlag Mohr Siebeck für 
die freundliche Zusammenarbeit bei der Drucklegung.

Dass ich mit meiner Promotionszeit unzählige positive Erinnerungen verbin-
de, ist in weiten Teilen gemeinsamen Erlebnissen und Gesprächen mit meinen 
Kolleg:innen am Lehrstuhl – und auch den PEPPern – zu verdanken. Ohne hier 
jede:n Einzelne:n namentlich nennen zu können, möchte ich insbesondere Dr. 
Katharina Beißel, Kai Hüning, Dr. Christian Rüsing, Nicole Strack, Dr. Lisa 
Wietkamp und Elanur Yalcin danken, mit denen ich den Großteil meiner Zeit als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin zusammenarbeiten durfte und derentwegen ich 
jeden Tag gern ins Juridicum gegangen bin. Sie haben mich alle in vielfältigster 
Weise unterstützt und immer daran geglaubt, dass ich dieses Projekt erfolgreich 
abschließen werde. Besonders hervorheben möchte ich dabei noch einmal Kathi 
und Ela, die nicht nur die besten Bürokolleginnen, sondern auch Freundinnen 
sind, die man sich vorstellen kann. Sie am Lehrstuhl kennen gelernt zu haben, ist 
einer der größten Gewinne meiner Promotionszeit. 



VI Vorwort

Schließlich wäre keine Seite dieses Buches möglich gewesen ohne die stetige 
Unterstützung meiner ganzen Familie. In Worten nicht zu danken ist vor allem 
meinen Eltern Petra und Andreas Koch und meinem Bruder Markus, auf die ich 
mich während der Promotion und darüber hinaus in jeder Lebenslage immer 
verlassen konnte und kann.

Münster, im September 2025	 Christina Marie Koch
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A. Einleitung

Das Kindeswohl ist international als „Recht, Prinzip und Verfahrensgrundsatz“ 
anerkannt.1 Es bildet nicht nur den Maßstab für familiengerichtliche Entschei-
dungen beispielsweise in Sorgerechtsstreitigkeiten zwischen den Eltern, sondern 
ein immer stärkerer Fokus liegt auch darauf, wie sich Gerichtsverfahren auf das 
Wohl daran teilnehmender Kinder auswirken.2 So wird etwa diskutiert, wie ihre 
Anhörung kindesfreundlich ausgestaltet und wie eine kindgerechte Information 
über den Verfahrensgegenstand sichergestellt werden kann und inwieweit dem 
Kind im Verfahren eine unabhängige, seine Interessen vertretende Person zur 
Seite gestellt werden sollte.3

Vorgelagert ist dem Entscheidungsfindungsprozess die vor dem Hintergrund 
zunehmender grenzüberschreitender Familienkonstellationen umso bedeutende-
re Klärung, welcher Staat international zuständig ist. Diese dem ersten Anschein 
nach eher technische Frage wirkt sich ihrerseits stark auf die Verwirklichung des 
Kindeswohls im Verfahren und im Entscheidungsergebnis aus: Zum einen richtet 
sich die Durchführung des Verfahrens im international zuständigen Staat nach 
der lex fori. Zum anderen wenden die Vertragsstaaten des KSÜ, darunter alle 

1  UN CRC, General Comment No.  14 (2013), S.  3 fasst das in Art.  3 UN-KRK gewährleis-
tete Kindeswohl folgendermaßen zusammen: „a right, a principle and a rule of procedure“, 
siehe zu diesen drei Dimensionen auch Rn.  6.

2  Siehe z. B. die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen, EU-Kinder-
rechtsstrategie vom 24.3.2021, COM(2021) 142 final, die als 4. Ziel eine kindgerechte Justiz 
benennt (S.  15 ff.); Council of Europe, Strategy for the Rights of the Child (2022–2027), 
S.  33 ff. ebenfalls hierzu; auch bereits Council of Europe, Guidelines of the Committee of 
Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice aus dem Jahr 2011 und das Euro-
päische Übereinkommen über die Ausübung von Kinderrechten vom 25.1.1996 (Vertrag 
Nr.  160 des Europarates).

3  Nur exemplarisch die folgenden Handbücher zur Beteiligung von Kindern in unterschied-
lichen Staaten: Carpaneto/Maoli, Children’s right to information in EU civil actions; Schrama/
Freeman/Taylor/Bruning, International Handbook on Child Participation in Family Law; zu 
den Entwicklungen im deutschen Verfahrensrecht Schmidt, Will das Kind sein Wohl?, S.  271 ff.; 
speziell zur Verfahrensbeistandschaft in Deutschland und den Impulsen durch das BVerfG auch 
Rösler, Die Verfahrensbeistandschaft, S.  26 ff.
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Mitgliedstaaten der EU,4 aufgrund der Kollisionsnorm des Art.  15 Abs.  1 KSÜ 
für eine Entscheidung über die elterliche Verantwortung ihr eigenes Recht an. 
Der Frage der internationalen Zuständigkeit kommt also eine Schlüsselrolle zu. 
In der vorliegenden Arbeit soll daher analysiert werden, inwieweit diese Frage 
für den Bereich der EU selbst mit dem Kindeswohl zusammenhängt. 

Für Angelegenheiten der elterlichen Verantwortung, die hier im Mittelpunkt 
stehen sollen, regelt die Brüssel IIb-VO die internationale Zuständigkeit der Mit-
gliedstaaten.5 Die Verordnung hat zum 1.8.2022 die zuvor geltende Brüssel IIa-
VO abgelöst,6 wobei es im Rahmen des Reformprozesses ein erklärtes Anliegen 
war, das Kindeswohl durch vereinfachte und effizientere Verfahren besser zu 
schützen.7 Größere Veränderungen hat die Brüssel IIb-VO insbesondere für die 
Vollstreckung von Entscheidungen, die Anhörung des Kindes sowie seine Rück-
gabe im Anschluss an Kindesentführungen mit sich gebracht.8 Die in diesen Be-
reichen zu verzeichnenden Neuerungen sollen hier nicht umfassend bewertet 
werden, sondern werden nur angesprochen, soweit sie zur Klärung zuständig-
keitsrechtlicher Fragen beitragen. Im Abschnitt zur internationalen Zuständigkeit 
hat die Reform der Verordnung zu eher punktuellen Änderungen geführt.9 Für 
diesen Regelungskomplex betonen bereits die Erwägungsgründe den aus Sicht 
des Verordnungsgebers bestehenden Zusammenhang zwischen Kindeswohl und 

4  Eine Übersicht über die Vertragsstaaten des KSÜ findet sich unter: <https://www.hcch.
net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=70> (zuletzt abgerufen am 10.5.2025). Es 
gilt beispielsweise gegenüber Australien, Dänemark, Russland, der Schweiz, der Türkei und 
dem Vereinigten Königreich.

5  Gegenüber Dänemark gilt die Brüssel IIb-VO nicht, wie sich aus Protokoll Nr.  22 über die 
Position Dänemarks (ABl. C 326/1 vom 26.10.2012) sowie Erwägungsgrund 96 ergibt; hier 
sind also die Regelungen des KSÜ maßgeblich. Wenn im Folgenden ohne nähere Erläuterung 
von den Mitgliedstaaten die Rede ist, sind daher alle Mitgliedstaaten der EU mit Ausnahme von 
Dänemark gemeint.

6  Vgl. zum zeitlichen Anwendungsbereich Art.  100: Danach gilt die Brüssel IIb-VO für ab 
dem 1.8.2022 eingeleitete Verfahren, wohingegen für Entscheidungen in vor diesem Zeitpunkt 
eingeleiteten Verfahren noch die Vorgängerverordnung anwendbar ist.

7  Vorschlag für eine Verordnung des Rates über die Zuständigkeit, die Anerkennung und 
Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche 
Verantwortung und über internationale Kindesentführungen (Neufassung) vom 30.6.2016, 
COM(2016) 411 final, S.  2.

8  Im Überblick zu den Änderungen etwa Antomo, Die Neufassung der Brüssel IIa-Verord-
nung, S.  13; de Sousa Gonçalves, FS Schwartze, S.  133; Flindt, NZFam 2022, 669; Garber/
Lugani, NJW 2022, 2225.

9  Dazu ausf. im jeweiligen Kontext. Weitgehend unverändert gegenüber der jeweiligen kor-
respondierenden Regelung der Brüssel IIa-VO sind die Art.  7, 8, 9, 11 und 14 geblieben; weit-
reichendere Änderungen sind hingegen für Zuständigkeitsvereinbarungen (Art.  10), die Über-
tragung der Zuständigkeit an einen anderen Mitgliedstaat (Art.  12, 13), den einstweiligen 
Rechtsschutz (Art.  15) sowie den neu eingefügten Art.  16 zu Vorfragen erfolgt.
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internationaler Zuständigkeit: So wurden die Zuständigkeitsvorschriften der 
Art.  7–16 nach Erwägungsgrund 19 dem Kindeswohl entsprechend ausgestaltet 
und sollten im Einklang damit angewandt werden.10 Wird das Kindeswohl als 
„das Prisma bezeichnet, durch das die Vorschriften des Unionsrechts betrachtet 
werden müssen“,11 stellt sich aber die Frage, welchen Bedeutungsgehalt dieser 
vielschichtige und deutungsoffene Begriff im Zuständigkeitsrecht hat und wie 
stark er mit den unterschiedlichen mitgliedstaatlichen Vorstellungen von der Ge-
währleistung des Kindeswohls im Verfahren und in der Sachentscheidung zu-
sammenhängt.

Um die Relevanz des Kindeswohls auf Zuständigkeitsebene weiter zu veran-
schaulichen, kann neben den Angelegenheiten elterlicher Verantwortung die 
Geltendmachung von Kindesunterhalt dienen. Diese Verfahren fallen in den An-
wendungsbereich der UnthVO, die alle denkbaren Unterhaltsbeziehungen erfasst 
und den Begriff des Kindeswohls nicht verwendet. Weil es sich bei Kindesun
terhaltsverfahren ebenfalls um Kinder betreffende Maßnahmen handelt und die 
Zuständigkeit hierfür mit derjenigen nach der Brüssel IIb-VO zusammenfallen 
kann,12 nimmt der EuGH dennoch regelmäßig auch im Rahmen der UnthVO auf 
das Kindeswohl Bezug.13 Insofern lässt sich aber hinterfragen, ob für beide Ver-
ordnungen ein übereinstimmendes Kindeswohlverständnis maßgeblich sein kann 
oder ob nicht vielmehr je nach Sachzusammenhang andere Facetten Bedeutung 
erlangen.

Ausgeklammert bleiben sollen hingegen Fragen des Abstammungsrechts. 
Hier liegt zwar derzeit ein Vorschlag der Kommission aus Dezember 2022 vor, 
der auffällig häufig, wenn auch meist im Bereich der EU-weiten Anerkennung 
der Elternschaft, auf das Kindeswohl Bezug nimmt.14 Ob und in welcher Form 

10  Zuvor schon Erwgr. 12 der Brüssel IIa-VO, der allerdings die mit dem Kindeswohl über-
einstimmende Anwendung noch nicht explizit hervorhob.

11  So die Entscheidungspraxis des EuGH zusammenfassend die Schlussanträge des Gene-
ralanwalts Szpunar v. 12.4.2018, C-335/17, BeckRS 2018, 5070 (Rn.  37). 

12  Art.  3 lit.  d) UnthVO ermöglicht unter Umständen eine gemeinsame Behandlung der 
Fragen zur elterlichen Verantwortung und der Kindesunterhaltssache in einem Verfahren; Er-
wgr. 13 der Brüssel IIb-VO geht sogar von einer „in der Regel“ übereinstimmenden Zuständig-
keit aus.

13  Dazu im Überblick noch sogleich III., S.  11 ff. 
14  Vorschlag für eine Verordnung des Rates über die Zuständigkeit, das anzuwendende 

Recht, die Anerkennung von Entscheidungen und die Annahme öffentlicher Urkunden in El-
ternschaftssachen sowie zur Einführung eines europäischen Elternschaftszertifikats vom 7.12.
2022, COM(2022) 695 final; im Überblick hierzu etwa Kohler/Pintens, FamRZ 2023, 1409 
(1409 ff.); Mansel/Thorn/Wagner, IPRax 2023, 109 (121 ff.). Die Begründung verweist insge-
samt neunmal auf das Kindeswohl, in den vorgeschlagenen Erwgr. taucht der Begriff zehnmal 
auf und im Verordnungstext selbst weitere dreimal, dann nur noch im Bereich der Anerken-
nung.
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angesichts des Einstimmigkeitserfordernisses ein Kompromiss gefunden kann, 
ist aber „mehr als fraglich“.15 Auch die vorgeschlagenen Zuständigkeitsregelun-
gen erscheinen noch nicht abschließend durchdacht.16 Wie das Kindeswohl für 
abstammungsrechtliche Fragen auf Ebene der internationalen Zuständigkeit 
letztlich umgesetzt werden wird, lässt sich daher aktuell nicht absehen.

I. Vorgaben für die (vorrangige) Berücksichtigung  
des Kindeswohls

Vorgaben für eine Berücksichtigung des Kindeswohls im Zuständigkeitsrecht er-
geben sich auf EU-Ebene insbesondere aus Art.  24 GRCh, auf den die Erwä-
gungsgründe der Brüssel IIb-VO Bezug nehmen und der verschiedene Rechte 
des Kindes garantiert.17 Während Abs.  1 sich insbesondere auf das Recht des 
Kindes, seine Meinung zu äußern, und die sich dann anschließende Pflicht zur 
alters- und reifeabhängigen Berücksichtigung dieser Meinung bezieht, betont 
Abs.  3 den Anspruch des Kindes auf Kontakt zu beiden Elternteilen. Absatz  2 
hebt das Kindeswohl hervor: Bei allen Kinder betreffenden Maßnahmen muss 
dieses „eine vorrangige Erwägung“ sein. 

Eine parallele Pflicht, das Kindeswohl als vorrangigen Gesichtspunkt zu be-
rücksichtigen, beinhaltet Art.  3 Abs.  1 UN-KRK. Dieser bindet zwar nur die Mit-
gliedstaaten, die die Kinderrechtskonvention alle ratifiziert haben,18 bildet für 
Art.  24 GRCh aber eine wichtige Rechtserkenntnisquelle.19 Auch Erwägungs-
grund 19 der Brüssel IIb-VO weist dementsprechend darauf hin, dass der Begriff 
des Kindeswohls in der Verordnung nicht nur i. S. d. Art.  24 GRCh, sondern auch 
im Sinne der Kinderrechtskonvention zu verstehen ist.

15  Budzikiewicz, ZEuP 2024, 253 (258; auch 254); Helms, IPRax 2023, 232 (238); zum 
Stand und der Uneinigkeit in Bezug auf Leihmutterschaftsfälle Kohler/Pintens, FamRZ 2024, 
1413 (1413 f.). Die Pläne sollen dennoch nach dem neuen Arbeitsprogramm der Kommission 
vom 11.2.2025 weiterverfolgt werden, COM(2025) 45 final – Annexes 1 to 5, S.  17 (dort Nr.  91).

16  Mit detaillierten Verbesserungsvorschlägen Budzikiewicz/Duden/Dutta/Helms/Mayer, 
The Marburg Group’s Comments on the European Commission’s Parenthood Proposal, S.  18 ff.; 
auch European Group for Private International Law, IPRax 2024, 338; Kohler/Pintens, Fam-
RZ 2023, 1409 (1410).

17  Gemäß Art.  51 Abs.  1 GRCh bindet die Charta insbesondere die Organe, Einrichtungen 
und sonstigen Stellen der Union; zur Bindung der Mitgliedstaaten bei der „Durchführung des 
Rechts der Union“ noch unter B. IX., S. 308 ff.

18  Vgl. zum Geltungsbereich der UN-KRK <https://indicators.ohchr.org/> (zuletzt abgeru-
fen am 10.5.2025).

19  Nach den Erläuterungen zur GRCh stützt Art.  24 GRCh sich auf Art.  3, 9, 12, 13 UN-KRK, 
ABl.  C 303/17 vom 14.12.2007 (S.  25); zur Einordnung als Rechtserkenntnisquelle Jarass, 
Art.  24 GRCh Rn.  1.
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Als weitere Auslegungshilfe für die GRCh dient die EMRK, die mangels 
Beitritts der EU ebenfalls nur für die Mitgliedstaaten verbindlich ist.20 Diese 
enthält keine explizite Kindeswohlgewährleistung. Sie garantiert in Art.  8 EMRK 
aber – ebenso wie Art.  7 GRCh21 – u. a. das Recht auf Achtung des Familienle-
bens und wird insofern vom EGMR ihrerseits im Lichte des Art.  3 UN-KRK 
ausgelegt.22

Keine dieser Rechtsquellen enthält eine Definition oder nähere Umschreibung 
des Kindeswohls, bei dem es sich um einen nicht abschließend bestimmbaren, 
„wertausfüllungsbedürftigen Rechtsbegriff“ handelt.23 Um beurteilen zu können, 
was dem Wohl eines bestimmten Kindes entspricht, sind zwangsläufig psycholo-
gische, pädagogische und soziologische Erkenntnisse z. B. zu kindlichen Bin-
dungen und Bedürfnissen einzubeziehen.24 Für die UN-KRK können die einzel-
nen, spezifischeren Rechte jedoch zumindest zu einer ersten Konkretisierung des 
Kindeswohls beitragen.25 Vor allem hängt das Kindeswohl eng mit dem Willen 
des Kindes zusammen, der nach Art.  12 UN-KRK bei das Kind betreffenden 
Entscheidungen in Erfahrung zu bringen ist: Ohne die Einbeziehung der Mei-
nung und der Wünsche des Kindes lässt sich das konkrete Kindeswohl nicht er-
mitteln.26 Weitere bedeutsame, im Einzelfall zu gewichtende Faktoren stellen 
nach dem General Comment zu Art.  3 UN-KRK die Berücksichtigung der Indi-
vidualität und Identität des Kindes, der Erhalt seiner familiären Bindungen, seine 
Sicherheit und sein Schutz, seine Gesundheit und das Recht auf Bildung dar.27 

20  Die an der EMRK teilnehmenden Staaten finden sich unter: <https://www.coe.int/de/web/
conventions/unknown-cets-number-/-abridged-title?module=signatures-by-treaty&treatynum 
=005> (zuletzt abgerufen am 10.5.2025). Dazu, dass die EMRK eine zentrale Rechtserkennt-
nisquelle für die Auslegung der GRCh darstellt, Ehlers/Germelmann/Ehlers/Germelmann, 
§  2.2 Rn.  36, 109; Jarass, Art.  52 GRCh Rn.  56 ff., insb. Rn.  64; Dorf, JZ 2005, 126 (128 f.).

21  Zur Auslegung von Art.  7 GRCh unter Berücksichtigung von Art.  8 EMRK EuGH, Urt. v. 
5.10.2010, C-400/10 PPU, McB, IPRax 2012, 345 (349 Rn.  53); Helms, Kindesrecht und El-
ternkonflikt, S.  53 (70); Jarass, FamRZ 2012, 1185.

22  Siehe etwa EGMR, Urt. v. 6.7.2010, Nr.  41615/07, Neulinger and Shuruk/Switzerland, 
BeckRS 2013, 3966 (Rn.  49 ff., 135); Urt. v. 26.11.2013, Nr.  27853/09, X/Latvia, NJOZ 2014, 
1825 (1827 Rn.  96).

23  Coester, Das Kindeswohl als Rechtsbegriff, S.  173.
24  Balloff, Kinder vor dem Familiengericht, S.  77 f., 79 ff. mit zahlreichen Beispielen; 

Coester, Das Kindeswohl als Rechtsbegriff, S.  163, 419 ff. m. w. N.; Dettenborn, Kindeswohl 
und Kindeswille, S.  47 ff.

25  Zu einem solchen rechtebasierten Verständnis UN CRC, General Comment No.  14 (2013), 
Rn.  32, 41 ff.; Wapler, Kinderrechte und Kindeswohl, S.  236 f.; anschaulich der Beitragstitel 
von Eichholz, Das Kindeswohl als Inbegriff der Rechte des Kindes, S.  37.

26  UN CRC, General Comment No.  14 (2013), Rn.  53 f.; Tobin/Eekelaar/Tobin, CRC, S.  85; 
Schmahl, Art.  3 UN-KRK Rn.  9.

27  Ausf. UN CRC, General Comment No.  14 (2013), Rn.  52 ff.; Schmahl, Art.  3 UN-KRK 
Rn.  12.



6 A. Einleitung

Bezogen auf das Kindeswohl als Verfahrensleitlinie seien neben dem Meinungs-
äußerungsrecht des Kindes eine fundierte Sachverhaltsermittlung durch qualifi-
zierte Fachpersonen, die Begründung und Überprüfbarkeit von Entscheidungen, 
eine unabhängige Vertretung des Kindes und seiner Interessen sowie die Rück-
sichtnahme auf das kindliche Zeitempfinden von Bedeutung.28 

Ähnliche verfahrensrechtliche Garantien entnimmt der EGMR in ständiger 
Rechtsprechung dem Recht auf Achtung des Familienlebens aus Art.  8 EMRK: Er 
verlangt für dessen Wahrung insbesondere eine fundierte Tatsachenermittlung z. B. 
durch die ausreichende Einbeziehung der Eltern und ggf. die Einholung von Gut-
achten29 und zugleich die ausreichend schnelle Führung von Umgangsverfahren.30

II. Ziel der Arbeit: Untersuchung des doppelten Einflusses  
des Kindeswohls auf die familienrechtlichen Verordnungen

Das Kindeswohl gem. Art.  24 Abs.  2 GRCh erfüllt auf Verordnungsebene zwei 
Funktionen. Erstens lässt sich Art.  24 GRCh ein Auftrag an den Verordnungs
geber entnehmen, das Kindeswohl bei der Ausgestaltung der Zuständigkeitsre
gelungen als vorrangige Erwägung zu berücksichtigen. Für die Brüssel IIb-VO 
stellt Erwägungsgrund 19 klar, dass der Verordnungsgeber dieser Aufgabe aus 
seiner Sicht nachgekommen ist.31 Welches Kindeswohlverständnis dabei aus-
schlaggebend für ihn war, wird nur knapp erläutert: Erkennbar wird lediglich, 
dass der Verordnungsgeber das Kriterium der räumlichen Nähe für zentral hält, 
um das Kindeswohl auf Zuständigkeitsebene zu schützen. Ein erstes wesent
liches Anliegen dieser Arbeit ist es daher aufzuzeigen, auf welcher Vorstellung 
vom Kindeswohl und welchen ergänzenden oder möglicherweise auch gegenläu-
figen Zielen die Kompetenzvorschriften von Brüssel IIb-VO und UnthVO für 
Kinder betreffende Verfahren beruhen. 

Über die Ausgestaltungsebene hinaus beeinflusst Art.  24 GRCh die (notwendi-
gerweise autonome)32 Auslegung der Verordnung und ihre praktische Anwen-

28  UN CRC, General Comment No.  14 (2013), Rn.  85 ff.
29  Nur exemplarisch EGMR, Urt. v. 10.11.2005, Nr.  40324/98, Süss/Deutschland, NJW 

2006, 2241 (2243 f. Rn.  89 ff.); Urt. v. 6.10.2016, Nr.  23280/08, 2334/10, Moog/Deutschland, 
FamRZ 2018, 350 (352 f. Rn.  77 ff.).

30  Etwa EGMR, Urt. v. 10.11.2005, Nr.  40324/98, Süss/Deutschland, NJW 2006, 2241 
(2244 f. Rn.  100 ff.); Urt. v. 15.1.2015, Nr.  62198/11, Kuppinger/Deutschland, FamRZ 2015, 
469; im Überblick zur Rspr. des EGMR zu Art.  8 EMRK etwa Karpenstein/Mayer/Pätzold, 
Art.  8 EMRK Rn.  52 ff., 118; Helms, Kindesrecht und Elternkonflikt, S.  53 (57 ff.).

31  So zuvor auch Erwgr. 12 der Brüssel IIa-VO.
32  EuGH, Urt. v. 27.11.2007, C-435/06, C, FamRZ 2008, 125 (127 Rn.  46); Magnus/Man

kowski/Magnus/Mankowski, Brussels IIter Introduction Rn.  110.
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dung durch die mitgliedstaatlichen Behörden und Gerichte. Darauf, wann und in 
welchem Ausmaß das Kindeswohl i. S. d. Art.  24 GRCh sinnvoll zur Klärung von 
Auslegungsfragen beitragen kann, liegt dementsprechend ein weiteres Hauptau-
genmerk in dieser Untersuchung. Ohne dass es hierfür einer generellen Vertie-
fung der Methodik des EuGH bedarf,33 lässt sich vorab festhalten: Für die Be-
deutung des Kindeswohls auf Auslegungsebene gibt es zwei Gründe. Einerseits 
ist seine Einbeziehung gem. Art.  24 Abs.  2 GRCh primärrechtlich geboten – man 
kann insofern von einer primärrechtskonformen Auslegung der Verordnung spre-
chen.34 Hinzu kommt andererseits der angesprochene Konnex zwischen Zustän-
digkeit und Kindeswohl, den der Verordnungsgeber in den Erwägungsgründen 
der Brüssel IIa- und IIb-VO herstellt. Die dadurch erkennbare Zielsetzung er-
möglicht eine subjektiv-teleologische, kindeswohlorientierte Auslegung der Zu-
ständigkeitsvorschriften.35 Nicht aus den Augen verloren werden sollte bei einer 
solchen stärkeren, im Zuständigkeitsbereich oft auch vom EuGH vorgenomme-
nen Fokussierung auf das Telos, dass im Hintergrund Art.  24 GRCh als bindende 
Vorgabe steht.36 Dieser Aspekt verleiht der teleologischen Auslegung im Verhält-
nis zu den übrigen Auslegungsmethoden ein umso größeres Gewicht.37

Leitfragen der vorliegenden Arbeit sind dementsprechend im Folgenden zum 
einen, wie gut das Kindeswohl derzeit in den Verordnungstexten abgebildet ist. 
Insbesondere sollen dabei positiv zu verzeichnende Entwicklungen durch die 
Brüssel IIb-VO wie auch verbleibende Optimierungsmöglichkeiten hervorge
hoben werden. Zum anderen werden unterschiedlichste Auslegungsfragen zu 
beiden Verordnungen herausgegriffen. Soweit es um Probleme geht, die im Rah-
men von Vorabentscheidungsverfahren zum EuGH gelangt sind, wird betrachtet, 
wann dieser das Kindeswohl mehr und wann weniger effektiv zur Auslegung der 
Verordnung herangezogen hat. Auch jenseits der Fragen, die bisher Gegenstand 
der Rechtsprechung des EuGH waren, werden Spielräume für eine kindeswohl-
orientierte Auslegung der Verordnung und deren Grenzen aufgezeigt.

Bevor das Zuständigkeitssystem in dieser Weise analysiert wird, ist noch eine 
kurze kontextübergreifende Analyse gängiger Argumentationslinien des EuGH 
zum Kindeswohl auf Verordnungsebene vorangestellt. Obwohl die Überzeu-

33  Grundlegend hierzu etwa Martens, Methodenlehre des Unionsrechts; Riesenhuber/Stotz, 
Europäische Methodenlehre, §  20 Rn.  12 ff.

34  Ausf. hierzu Riesenhuber/Leible/Domröse, Europäische Methodenlehre, §  8 Rn.  7 ff.; 
Martens, Methodenlehre des Unionsrechts, S.  445 f.

35  Zum Ineinanderübergehen von historischer und teleologischer Auslegung Möllers, Juris-
tische Methodenlehre, §  4 Rn.  181, §  5 Rn.  116; Müller/Christensen, Juristische Methodik – 
Europarecht, S.  94.

36  Bereits Erwgr. 33 der Brüssel IIa-VO stellte den primärrechtlichen Hintergrund klar; nun 
Erwgr. 19.

37  Riesenhuber/Leible/Domröse, Europäische Methodenlehre, §  8 Rn.  27.
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gungskraft seiner Bezugnahme auf das Kindeswohl stark schwankt, kann dieser 
Überblick die bisherige Verwendung als Auslegungsgrundsatz veranschaulichen 
und erste Anhaltspunkte für mögliche Bedeutungsgehalte im Zuständigkeitsrecht 
liefern. Eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den Entscheidungen erfolgt 
dann, soweit von Relevanz, aber erst später im jeweiligen Sachzusammenhang. 

III. Anlass und Bestandsaufnahme: Kindeswohl als 
Argumentationsmuster in der Rechtsprechung des EuGH

Für die Auslegung des kindschaftsrechtlichen Teils der Brüssel IIa-VO nimmt 
der EuGH in den Entscheidungen in aller Regel auf das Kindeswohl Bezug.38 
Die Intensität variiert stark: Teils wiederholt er nur Standardformulierungen zur 
in den Erwägungsgründen hergestellten Verknüpfung zwischen Zuständigkeit 
und Kindeswohl, wobei mitunter offen bleibt, warum gerade dieses Ergebnis aus 
dem Kindeswohl folgen soll. An anderen Stellen argumentiert er vertieft(er) mit-
hilfe von Art.  24 GRCh; das gilt insbesondere im Entführungskontext. Oftmals 
noch nachdrücklicher als der EuGH führen auch die Schlussanträge der General
anwälte das Kindeswohl als „oberste Leitlinie“39 für die Auslegung an. Es finden 
sich hier Umschreibungen des Kindeswohls als einer der „tragenden Grundsätze, 
[von dem sich] jede teleologische Auslegung leiten lassen muss“40 oder als 
„wichtigste[r] Grundsatz der Verordnung“.41

Typisch ist in der Entscheidungspraxis des EuGH vor allem die floskelartige 
Bezugnahme auf die räumliche Nähe des zuständigen Gerichts zum Kind. Diese 
Nähe benennen die Erwägungsgründe der Verordnung als Garant für das Kindes-
wohl sowie als Zuständigkeitsziel, das insbesondere am gewöhnlichen Aufent-

38  Eine Ausnahme stellen insoweit die Entscheidungen zum Anwendungsbereich bzw. den 
Begriffsbestimmungen der Verordnung dar, in denen der EuGH das Kindeswohl grundsätzlich 
nicht heranzieht: EuGH, Urt. v. 27.11.2007, C-435/06, C, FamRZ 2008, 125; Urt. v. 6.10.2015, 
C-404/14, Matoušková, FamRZ 2015, 2035; Urt. v. 21.10.2015, C-215/15, Gogova/Iliev, Fam-
RZ 2015, 2117; Urt. v. 2.8.2021, C-262/21 PPU, A/B, FamRZ 2021, 1475. Anders hingegen 
EuGH, Urt. v. 31.5.2018, C-335/17, Valcheva, FamRZ 2018, 1083 (1084 Rn.  35 f.); krit. zur 
dortigen Argumentation mit dem Kindeswohl Heiderhoff, Kindeswohl im europäischen Fami-
lienverfahren – ein Lippenbekenntnis?, S.  39 (46).

39  Schlussanträge des Generalanwalts Jääskinen v. 4.10.2010, C-296/10, ECLI:EU:C: 
2010:578, juris, Rn.  72; ähnlich die Schlussanträge des Generalanwalts Rantos v. 23.2.2012, 
C-603/20 PPU, BeckRS 2021, 2304 (Rn.  64); EuGH, Urt. v. 11.7.2008, C-195/08 PPU, Rinau, 
IPRax 2009, 420 (425 Rn.  51).

40  Schlussanträge der Generalanwältin Sharpston v. 16.6.2010, C-211/10 PPU, BeckEuRS 
2010, 757933 (Rn.  27).

41  Schlussanträge des Generalanwalts Szpunar v. 12.4.2018, C-335/17, BeckRS 2018, 5070 
(Rn.  33).
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halt des Kindes verwirklicht wird.42 Die Ausführungen des EuGH hierzu bleiben 
eher abstrakt, weil er zwar die generelle Bedeutung der räumlichen Nähe betont, 
ohne aber ihren Konnex zum Kindeswohl genauer zu erläutern.43 Darüber hinaus 
hebt er die Einzelfallabhängigkeit des individuellen Kindeswohls hervor.44 Bei 
den Vorschriften zur Zuständigkeitsübertragung und -vereinbarung,45 die im Ge-
gensatz zu den übrigen Zuständigkeitsnormen explizit eine Kindeswohlprüfung 
im Einzelfall vorsehen, ist es dementsprechend die Aufgabe der mitgliedstaat
lichen Gerichte, die beste Lösung für das Kind zu ermitteln. Der EuGH stellt 
dafür keine abschließenden Kriterien auf. Er macht aber wiederholt deutlich, 
dass es insbesondere auf die Fähigkeiten des Gerichts zur Sachverhaltsermitt-
lung ankommen kann.46 

Für Fragen außerhalb des Zuständigkeitsbereichs stellt die Effizienz des Ver-
fahrens ein zentrales Argumentationsmuster des EuGH dar, das er ebenfalls auf 
das Kindeswohl zurückführt: Neben einer möglichst nahtlosen Kooperation der 
Mitgliedstaaten47 müssen Verfahren deswegen schnell geführt werden. Der 
EuGH bezieht sich in diesem Zusammenhang, anders als für die Übereinstim-
mung des Zuständigkeitssystems mit dem Kindeswohl, auch stärker auf die 
Wahrung der Kindesgrundrechte.48 So begründet er die notwendige schnelle und 
flexible Vorgehensweise der Mitgliedstaaten, die an einer grenzüberschreitenden 
Unterbringung des Kindes beteiligt sind, recht allgemein mit Art.  24 GRCh.49 Im 

42  Erwgr. 20; zuvor Erwgr. 12 der Brüssel IIa-VO.
43  Nur beispielhaft EuGH, Urt. v. 2.4.2009, C-523/07, A, FamRZ 2009, 843 (845 Rn.  35); 

Urt. v. 22.12.2010, C-497/10 PPU, Mercredi, FamRZ 2011, 617 (619 Rn.  46); Urt. v. 17.10.
2018, C-393/18 PPU, UD/XB, FamRZ 2019, 132 (134 Rn.  48 f.); Urt. v. 27.4.2023, C-372/22, 
CM/DN, FamRZ 2023, 1199 (1200 Rn.  21 f.). Auch EuGH, Urt. v. 27.10.2016, C-428/15, Child 
and Family Agency/JD, FamRZ 2016, 2071 (2073 Rn.  44), wo er für das Kindeswohl aus-
nahmsweise auch Erwgr. 33 der Brüssel IIa-VO und Art.  24 GRCh benennt; insg. zu räum
licher Nähe und Kindeswohl B. I. 2., S. 20 ff. und B. I. 4. a), S. 40 ff. In der Entscheidung 
v. 4.10.2018, C-478/17, IQ/JP, FamRZ 2019, 53 blendet er die räumliche Nähe hingegen aus, 
obwohl sie gerade hier zu einem kindeswohldienlicheren Ergebnis hätte führen können, dazu 
B. VI. 2. c) bb), S. 221 ff.

44  EuGH, Urt. v. 1.10.2014, C-436/13, E/B, FamRZ 2015, 24 (26 Rn.  46 f.); Urt. v. 27.10.
2016, C-428/15, Child and Family Agency/JD, FamRZ 2016, 2071 (2074 Rn.  59); Urt. v. 12.11.
2014, C-656/13, L/M, FamRZ 2015, 205 (207 Rn.  48 f.).

45  Art.  12, 15 Brüssel IIa-VO bzw. jetzt Art.  10, 12, 13.
46  Insb. EuGH, Beschl. v. 10.7.2019, C-530/18, EP/FO, FamRZ 2019, 2004 (2007 Rn.  41). 
47  EuGH, Urt. v. 2.4.2009, C-523/07, A, FamRZ 2009, 843 (846 Rn.  61 ff.); Urt. v. 9.11.2010, 

C-296/10, Purrucker II, FamRZ 2011, 534 (536 Rn.  80 ff., insb. 83); zur Vermeidung wider-
sprüchlicher Anordnungen auch (im Zusammenhang mit dem Anwendungsbereich der Verord-
nung) EuGH, Urt. v. 31.5.2018, C-335/17, Valcheva, FamRZ 2018, 1083 (1084 Rn.  35 f.).

48  Bereits Erwgr. 33 der Brüssel IIa-VO benannte die Wahrung der Kindesgrundrechte 
i. S. d. Art.  24 GRCh als Ziel; vgl. jetzt Erwgr. 19.

49  EuGH, Urt. v. 26.4.2012, C-92/12 PPU, Health Service Executive, FamRZ 2012, 1466 
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Übrigen hält er in seinen Entscheidungen, die auf die Grundrechte des Kindes 
abstellen, jeweils das in Art.  24 Abs.  3 GRCh gewährleistete Recht des Kindes 
auf Kontakt zu beiden Eltern für betroffen: Danach hat jedes Kind Anspruch auf 
regelmäßige persönliche Beziehungen und direkte Kontakte zu beiden Eltern
teilen, es sei denn, dies steht seinem Wohl entgegen. Hiermit begründet er bei-
spielsweise, weswegen Umgangsentscheidungen nach der Verordnung einfach 
vollstreckbar sein sollten.50 

Ganz überwiegend stehen seine Entscheidungen zu Art.  24 Abs.  3 GRCh im 
Kontext des Haager Kindesentführungsübereinkommens, dem HKÜ, an dem 
alle Mitgliedstaaten beteiligt sind und das für das Verhältnis der Mitgliedstaaten 
zueinander durch Regelungen in der Brüssel IIb-VO ergänzt wird.51 Dieses 
Übereinkommen betrifft Situationen, in denen ein Elternteil das gemeinsame 
Kind unter Verletzung des (Mit-) Sorgerechts des anderen Elternteils in einen 
anderen Staat als seinen gewöhnlichen Aufenthaltsstaat verbringt oder dort zu-
rückhält.52 Das HKÜ ermöglicht dann eine schnelle und einfache Rückführung 
des Kindes in den Ursprungsstaat, aus dem es entführt wurde. Der zurückgelas-
sene Elternteil muss hierzu lediglich einen entsprechenden Antrag im Zufluchts-
staat stellen. Diesem Antrag gibt das dortige Gericht grundsätzlich statt, ohne 
dabei umfassend zu prüfen, welche zukünftige Lösung für das jeweilige Kind am 
besten wäre.53 Eine individuelle Kindeswohlprüfung, wie sie im Rahmen einer 
Sorgerechtsentscheidung erfolgt, soll stattdessen zunächst nur der Ursprungs-
staat treffen dürfen. Die effiziente Rückgabemöglichkeit nach dem HKÜ dient 
dazu, dass das Kind ein kontinuierliches Lebensumfeld hat und den Kontakt zum 
anderen Elternteil behält; zugleich soll das HKÜ generalpräventiv von Entfüh-

(1470 f. Rn.  127 ff.) dazu, worauf die Mitgliedstaaten bei der Erteilung der Vollstreckbarerklä-
rung einer Unterbringungsentscheidung achten müssen.

50  EuGH, Urt. v. 9.9.2015, C-4/14, Bohez/Wiertz, FamRZ 2015, 1866 (1869 Rn.  58).
51  Zu den Vertragsstaaten <https://www.hcch.net/de/instruments/conventions/status-table/? 

cid=24> (zuletzt abgerufen am 10.5.2025). Ergänzende Regelungen zum HKÜ finden sich in 
der Zuständigkeitsregelung des Art.  9 und v. a. im Kapitel  III, dessen Vorgaben die Rückgabe 
des Kindes bei Entführungen zwischen zwei Mitgliedstaaten weiter vereinfachen und be-
schleunigen sollen; siehe hierzu Erwgr. 40. Ausf. zum HKÜ und seinem Zusammenspiel mit 
der Brüssel IIb-VO Deuschl, NZFam 2021, 149; Kruger/Carpaneto/Maoli/Lembrechts/van Hof/
Sciaccaluga, JPIL 2022, 159.

52  Siehe zur Definition des widerrechtlichen Verbringens bzw. Zurückhaltens Art.  3 HKÜ 
sowie auch die Begriffsbestimmung in Art.  2 Abs.  2 Nr.  11 der Verordnung. 

53  So Art.  12 HKÜ; die Ausnahmen, bei denen die Rückgabe nicht angeordnet wird, sind 
durch Art.  12 Abs.  2, Art.  13 HKÜ eng begrenzt: Die Rückgabe kann insb. erst dann abgelehnt 
werden, wenn sie eine schwerwiegende Gefahr eines körperlichen oder seelischen Schadens 
für das Kind darstellen würde, und nicht bereits, wenn der Verbleib des Kindes im Zufluchts-
staat auf Dauer kindeswohldienlicher erscheint. 
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